
Kommentar thNr.l Art.44 nsavo DSGVO

KAPITEL V
ubermittlungenpersonenbezogener Daten an Drittländer oder an
Internationale Organisationen
Artikel 44 Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung

Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verar-
beitet werden oder nach ihrer Übermittlungan ein Drittland oder eine
internationale Organisation verarbeitet werden sollen, ist nur zuläs-
sig. wenn der Verantwortlicheund der Auftragsverarbeiter die in die-
sem Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die
sonstigen Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden;
dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlungpersonenbezngener
Daten aus dem betreffenden Driflland oder derbetreffenden internati-
onalen Organlsation' an eln anderes Drittland oder eine andere inter-
nationale Organisation. Alle Bestimmungen dieses Kapitels sind
anzuwenden, um sicherzustellen, dass das durch diese Verordnung
gewährleistete Schutzniveau für natürliche Persenen nicht untergra-
ben wird.
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Anmerkungen

1. Sinn und Zweck der Vorschrift
Art. 44 legt die Grundsätze lest, die zusätzllch zu den allgemeinen Zulässlgkeits— 1

vorenssetzungen (insbes Art. 5) tur die Datenübermlttlung in Drlttländer oder
an internationale Organisationen gelten. Der Schutzberelch der DSGVO wird
damit über die EU ninaus erweitert. Die einzelnen Regelungen erfolgen dann in

den Artikeln 45Bi5749.
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Kummemar Anlage 1 zu An. 44 DSGVO DSGVO

Anlage 1: Über k über die Inhalte der Art. 45 bis A5

Die Grundsätze der An. 44 werden durch die nachfolgenden Arlikel‚ nämlich An
45 bls 49 Konkretisiert

Überblick uber den Inhalt der4n. 45 bis 49
— An. 45 erlaubl eine Dalerlübermllllung, wenn ein Angemessenheilsbe-

schluss (Engl adequacy dec:smm der EU»Kommlssiunvomth (der im
Amlsbian der EU zu veroffenlirchen ist) Bislang wurden folgende Länder
anerkannt: Andorra. Argentinien. Kanada. Faro-Inseln. Guefflesey. lerael.
lsie of Man. Jersey. Neuseeland. Schweiz, Uruguay.
Japan und Sudkorea sollen durch das neue Freihandelsabkommen
erfasst werden
siehe im Ubrigen
hnps:/fec.europa‚eu/rrrfc/lawfiawmprc/uala-profeclion/data-lranafers-our
erde-eu/adequacy-proter:ern-persanal»darennn-eu-counfries‚en

_ Art. 45 erlaubr eine Datenübermittlurig aufgrund geeigneter Garantien.
was beispreisweise genehmigle verbindliche interne Dalenschutzvor-
schriften (engl. blndlng corporate rules) nach An‚ 57. Slanrlarddelen-
schutzklauseln (engl standard data pmiecrran clauses) oder Zenifizre
rungemechanrsrnen gemaß An 42 (engl. cer1iflcatron mechanism) sein
konnen.

_ Nach Art. 41 können im Kohärenxveriahren (engl conststency mache
nlsm) genehmigle verbindliche interne Dalenschulzvnrschviften (sngl
blndl'rig corporate rules) zu einer zulassrgen Datenübermittlurlg lünren

_ Art. 4a rrim Regelungen fur eine Datenübermmlung aufgrund von
Gerichlsurleilen oder Enlscheidungen einer Verwaltungsbehörde
eines Drinlandas.

— An. 49 siehl Ausnahmen liir besllmnrle Fälle (engl. derogalrans Iorspe
elf/c srluair'ans) vor. die ialzllrcfi zur erlaubren Datenüberminlung lu'inen
können.
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